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 Veröffentlicht am 20.03.1980

Norm

EheG §88

Rechtssatz

Wird die Wohnung dem Antragsgegner bereits als Pensionisten überlassen, so konnte diese Überlassung nicht

überwiegend der Erfüllung der Dienstp5icht dienen, sodaß durch die Zuweisung an die Antragstellerin wesentliche

Interessen des Dienstgebers nicht verletzt werden könnten.

Entscheidungstexte

7 Ob 558/80
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Veröff: SZ 53/48 = EvBl 1980/154 S 464 = JBl 1980,536

Schlagworte

SW: Arbeitspflicht, Arbeitgeber
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